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Art. 1 § 105 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Einem Zeugen, der einer Vorladung, ohne durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder ein sonstiges begründetes Hindernis

entschuldigt zu sein, nicht Folge leistet oder die Auskunft ohne zutre0ende Berufung auf einen gesetzlichen

Weigerungsgrund verweigert oder seinen Verp3ichtungen gemäß § 102 Abs. 4 nicht nachkommt, kann die

Finanzstrafbehörde, abgesehen von Zwangsstrafen, den Ersatz aller durch seine Säumnis oder Weigerung

verursachten Barauslagen durch Bescheid auferlegen. Das gleiche gilt in den Fällen des § 104 Abs. 1 lit. c, wenn die

Finanzstrafbehörde vom Zeugen die Auskunft verlangt, dieser sie aber verweigert. Wenn es die Finanzstrafbehörde zur

Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes (§ 115) für geboten hält, kann der Zeuge auf Grund einer schriftlichen

Anordnung der Finanzstrafbehörde durch die im § 89 Abs. 2 genannten Organe zwangsweise vorgeführt werden, wenn

dies in der Vorladung angedroht war. Die Sicherheitsdienststellen haben den Vorführungsersuchen der

Finanzstrafbehörden zu entsprechen.
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